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Bekanntmachung 
 
 

1. Alle auf dem Betriebsgelände der Firma Tönnies am Standort In der Mark 2, 33378 Rheda-
Wiedenbrück tätigen Personen. 
 

2. Alle Personen, die in Unterkünften oder sonstigen Wohnstätten (Wohnungen, Einfamilienhäu-
ser, Mehrfamilienhäuser) wohnen, in denen Personen im Sinne von I. Ziffer 1. wohnen. 

1. Gegenüber den unter I. genannten Personen wird eine Absonderung in häuslicher Quarantäne 
bis zum 04.07.2020, 24:00 Uhr angeordnet. 
 
Es ist diesen Personen in dieser Zeit untersagt, ihre Unterkünfte oder sonstigen Wohnstätten 
ohne ausdrückliche Zustimmung des Gesundheitsamtes zu verlassen. Ausgenommen hiervon ist 
das Betreten des abgesperrten Straßenbereiches des Zollhausweges, der Grillenstraße sowie 
der Libellenstraße. 
 
Ferner ist es ihnen in dieser Zeit untersagt, Besuch von Personen zu empfangen, die nicht in 
derselben Unterkunft oder sonstigen Wohnstätte wohnen. 
  

2. Für die Zeit der Absonderung unterliegen die unter I. genannten Personen der Beobachtung 
durch das Gesundheitsamt gemäß § 29 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG).  
 

3. Im Übrigen gelten die Regelungen der Allgemeinverfügung zur Absonderung in sog. häuslicher 
Quarantäne des Kreises Gütersloh in der jeweils gültigen Fassung. 
 

4. Die unter I. genannten Personen haben telefonisch das Gesundheitsamt zu kontaktieren, wenn 
sie während der Absonderung Corona-typische Symptome (Fieber, Husten, Schnupfen, Hals-
schmerzen, Geruchs- und Geschmacksstörungen, Allgemeine Schwäche) entwickeln. 
 
Für den Kontakt mit dem Gesundheitsamt sollte folgende Telefonnummer genutzt werden:  
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05241/ 85 1700 
 

5. Sollten die unter I. genannten Personen ärztliche Hilfe benötigen, so haben sie den in Anspruch 
genommenen Dienst vorab telefonisch und bei Kontakt mit medizinischem Personal die jeweili-
ge Person zunächst darüber zu informieren, dass sie Adressat dieser Verfügung sind. 

6. Die Verfügung zur Absonderung in sog. häuslicher Quarantäne vom 20.06.2020 wird aufgeho-

ben. 
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- schriftlich beim Verwaltungsgericht Minden (Königswall 8, 32423 Minden oder Postfach 32 
40, 32389 Minden)  

- mündlich zur Niederschrift beim Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Verwaltungsge-
richts Minden 

- durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des 
Verwaltungsgerichts Minden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch 
das Verwaltungsgericht Minden geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektroni-
schen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden 
Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO 
eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen 
Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die 
technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das beson-
dere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung – ERRV) 
vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803). 
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